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BERATUNGSFOLGE  

  Beratungsergebnis 

Gremium Termin EST Ja Nein Enth. 

Gemeinderat 11.05.2021     

 

 

 

Kindertagesstätte im Baugebiet Kohkamp III 

 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Ein Beschlussvorschlag wird ggf. in der Sitzung des Rates unterbreitet. 

 

 

Haushaltsrechtliche Auswirkungen: 

 

Mittel für die Erstellung eines oder mehrerer Rechtsgutachten durch eine Anwalts-

kanzlei bzw. Wirtschaftsprüfungsgesellschaft sind im Haushalt für das Jahr 2021 nicht 

veranschlagt und müssten insofern ggf. außerplanmäßig bereitgestellt werden. 

 

 

Gleichstellung: 

 

Es werden gleichstellungsrelevante Fragen tangiert.   ja [ ] nein [ X ] 

 

 

Sachdarstellung: 

 

Die Mitglieder des Rates haben sich in ihrer Sitzung am 13. April 2021 einvernehmlich 

darauf verständigt, dass in einer grundsätzlich öffentlichen Sondersitzung des Rates 

weitere Zusammenhänge hinsichtlich des Bauprojektes „Kindertagesstätte im Bauge-

biet Kohkamp III“ erörtert werden sollen.  

Gemeinde Ostbevern 

Der Bürgermeister 
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Bürgermeister Piochowiak wurde gebeten, den Landrat Dr. Olaf Gericke sowie den 

ehemaligen Bürgermeister Wolfgang Annen einzuladen. 

 

Am 15. April 2021 haben Vertreter der Staatsanwaltschaft und der Kriminalpolizei 

Münster die Räumlichkeiten des Rathauses durchsucht. Ermittler beider Behörden 

legten einen Durchsuchungsbeschluss des Amtsgerichtes Münster vor, um Beweis-

mittel, die im Zusammenhang mit der Veräußerung des Kita-Grundstückes im Bauge-

biet Kohkamp III stehen, sicherzustellen. Die Staatsanwaltschaft Münster hat mitge-

teilt, dass den Durchsuchungen Hinweise und Zeugenaussagen vorausgegangen sind. 

Die bei den Durchsuchungen sichergestellten Unterlagen werden nun ausgewertet. 

Ebenso hat die Staatsanwaltschaft mitgeteilt, dass auch das Haus des ehemaligen 

Bürgermeisters Wolfgang Annen an seinem jetzigen Wohnort durchsucht wurde. 

Aufgrund des staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahren hat der Unterzeichner 

den ehemaligen Bürgermeister Wolfgang Annen nicht zur Sondersitzung eingeladen. 

 

Der Unterzeichner hat am 05.11.2020 ein Gespräch mit dem Landrat geführt. Dieser 

sicherte ausdrücklich dem Bürgermeister, der Verwaltung und dem Rat der Gemeinde 

Ostbevern seine Unterstützung zu. Am 13.11.2020 hat der Landrat das Amt für Rech-

nungsprüfung und Beratung des Kreises Warendorf beauftragt zur Mitwirkung bei 

der Aufbereitung der Aktenlage und Sachverhaltsaufklärung in Bezug auf die Errich-

tung der Kindertagesstätte „Biberbande“ im Baugebiet Kohkamp III. Der erstellte 

Prüfbericht war auch Gegenstand der Erörterung in der nichtöffentlichen Sitzung des 

Rates am 13.04.2021. 

 

 

In dieser Woche haben Mitglieder aller vier im Gemeinderat vertretenen Fraktionen 

von ihrem Akteneinsichtsrecht gemäß § 55 Abs. 5 der Gemeindeordnung NRW Ge-

brauch gemacht. Hiernach ist jedem Ratsmitglied vom Bürgermeister auf Verlangen 

Akteneinsicht zu gewähren, soweit die Akten der Vorbereitung oder der Kontrolle von 

Beschlüssen des Rates dienen. 

 

 

Die SPD-Fraktion beantragt mit Schreiben vom 26.04.2021, dass die Gemeinde Ost-

bevern eine Anwaltskanzlei respektive eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit dem 

nötigen Fachwissen mit der Erstellung eines oder mehrerer Rechtsgutachten beauf-

tragt, in denen das Handeln der Verwaltung im Laufes des Bauprojektes „Kinderta-

gesstätte im Baugebiet Kohkamp III“ juristisch belastbar überprüft und bewertet wird. 

Der Antrag ist dieser Sitzungsvorlage als Anlage 1 beigefügt. 
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Wie bereits mit E-Mail des Bürgermeisters vom 21. April 2021 an die Mitglieder des 

Rates dargelegt, ist auch der Bürgermeister bemüht, einen konkreten Vorschlag zum 

weiteren Vorgehen zu machen. Hierfür sind noch einige Gespräche zu führen. Der 

Bürgermeister ist hierzu auch mit dem Landrat des Kreises Warendorf im engen Aus-

tausch. Inwieweit eine externe Begleitung des Aufarbeitungsprozesses geboten sein 

könnte, hängt von mehreren Faktoren ab, insbesondere da unterschiedliche Rechts-

gebiete (Kommunalrecht, öffentliches Recht, Zivilrecht, Dienstrecht usw.) betroffen 

sind bzw. sein könnten. 

 

Da ggf. auch in der nichtöffentlichen Sitzung zu dieser Thematik Erörterungsbedarf 

gegeben ist, ist hierzu in der Tagesordnung ein entsprechender Beratungspunkt auf-

genommen worden. 

 

 

 

 

 

Karl Piochowiak 

Bürgermeister 

Hubertus Stegemann 

Fachbereichsleiter 
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